Sicherheitsdatenblatt

) 2 gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
—_—1 =
UN 2037 Fuel Cell HP

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 12.03.2026
Ersetzt Fassung vom: 07.03.2026 (GHS 1)

1.1 Produktidentifikator

Handelsname UN 2037 Fuel Cell HP

UN 2037 Fuel Cell HP, Fuel Cell Finish Nailer, Fuel Cell Concrete Nailer, Fuel Cell Framing Nailer, Fuel Cell Super Fuel,
Framing Fuel Cell, Bradder Fuel Cell

Fuel Cell 31,5 x 80 HP (UFIL: 4U1V-44CM-J10A-H4FS)

Fuel Cell 31,5 x 115 HP (UFI: EFET-146K-R10T-7RDW)

Fuel Cell 31,5 x 140 HP (UFI: KK3T-T4TX-H10W-4GDG)

Fuel Cell 31,5 x 145 HP (UFI: KK3T-T4TX-H10W-4GDG)

Fuel Cell 31,5 x 152 HP (UFI: KK3T-T4TX-H10W-4GDG)

Fuel Cell 31,5 x 165 HP (UFI: KK3T-T4TX-H10W-4GDG)

Fuel Cell 31,5 x 165 HP Superfuel (UFL: JG3T-A44)-710E-GATE)

Fuel Cell 30ml, Fuel Cell 45ml, Fuel Cell 50ml, Fuel Cell 54ml, Fuel Cell 74 ml, Fuel Cell 80ml, Fuel Cell 86 ml, Fuel Cell 99
ml, Fuel Cell 110 ml

Fuel Cell 18g, Fuel Cell 25g, Fuel Cell 30g, Fuel Cell 38g, Fuel Cell 40g, Fuel Cell 45g, Fuel Cell 90g.

Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Gaspatrone

Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht fur Produkte verwenden, die fur Kontakt
mit Lebensmitteln bestimmt sind. Nicht fur priva-
te Zwecke (Haushalt) verwenden.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

OK Befestigung GmbH & Co. KG

Liesentorweg 19a

47802 Krefeld

Deutschland

Telefon: +49-(0)2151-953639

E-Mail (sachkundige Person) vertrieb@okbefestigung.de
1.4 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst +49-(0)2151-953639
Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienst-
zeiten verfligbar: Mo-Fr 09:00 bis 17:00

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse und- Gefahrenhin-
kategorie weis
2.2 entziindbare Gase 1A Flam. Gas 1A H220
25 Gase unter Druck L Press. Gas L H280

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
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- Signalwort Gefahr
- Piktogramme

GHS02, GHS04 @@

- Gefahrenhinweise
H220 Extrem entzlindbares Gas.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P381 Bei Undichtigkeit alle Zindquellen entfernen.

P410+P403 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

2.3 Sonstige Gefahren
Erstickungsgefahr. Erfrierungsgefahr.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme

1-Buten CAS-Nr. 25-50 Flam. Gas 1A/ H220
106-98-9 Press. Gas L/ H280

EG-Nr.
203-449-2

Index-Nr.
601-012-00-4

Propen CAS-Nr. 25-<50 Flam. Gas 1A/ H220
115-07-1 Press. Gas L / H280

EG-Nr.
204-062-1

Index-Nr.
601-011-00-9

Propan CAS-Nr. 10-<25 Flam. Gas 1A/ H220
74-98-6 Press. Gas L / H280

EG-Nr.
200-827-9

Index-Nr.
601-003-00-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119486944-21-
XXXX
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Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme
Kohlenwasserstoffe C3 CAS-Nr. <10 Flam. Gas 1A/ H220
68606-26-8 Press. Gas L / H280

EG-Nr.
271-735-4

Index-Nr.
649-094-00-0

REACH Reg.-Nr.
01-2119521732-46-
XXXX

Anmerkungen
Voller Wortlaut der Abktrzungen in ABSCHNITT 16

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Anmerkungen
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tGber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation
Bei unregelmafliger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einlei-
ten. FUr Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. Bei Hautreizung: arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Beruhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Augenlider ge6ffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltender Augenreizung: arzt-
lichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Spruhwasser, BC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kontakt mit dem Produkt kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen verursachen. Enthélt Gas unter Druck; kann
bei Erwarmung explodieren. Gefahr des Berstens des Behalters.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
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5.3 Hinweise fur die Brandbekdampfung

Behalter mit Spruhwasser kihlen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaRnahmen auf die Umgebung
abstimmen. Loschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sam-
meln. Brandbekampfung mit tblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBhahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfélle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen. Sicherstellen einer ausreichenden Beliftung. Alle Zindquellen entfernen, wenn ge-
fahrlos moglich.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgeréat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zuruckhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen
Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8. Unvertragli-
che Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MalBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer drtlichen und generellen Liftung. MalRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur
in gut gellfteten Bereichen verwenden. Behalter und zu beftillende Anlage erden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrustung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine GefaRe,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie ande-
ren Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. MalRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Vor Son-
nenbestrahlung schutzen.

- Spezielle Anforderungen an Lagerraume oder -behalter
- Lagertemperatur Maximale Lagerungstemperatur: 50 °C

- Geeignete Verpackung
Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.
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8.1

8.2

Zu Gberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Identi- SMW SMwW Kzw KzZw Mow Mow Hin- Quelle

fikator [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] weis

DE Propan 74-98-6 | AGW 1.000 1.800 4.000 7.200 TRGS
900
DE Propan 74-98-6 MAK 1.000 1.800 4.000 7.200 DFG
Hinweis
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Relevante DNEL von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- Schutzziel, Exposi- Verwendung in Expositionsdauer

wert tionsweg

Kohlenwasserstoffe | 68606-26-8 Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-

strie)

chronisch - systemi-
sche Wirkungen

Relevante PNEC von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- (o T ELIE T Umweltkomparti- Expositionsdauer
wert ment
Kohlenwasserstoffe | 68606-26-8 PNEC 80 M9/ Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (einmalig)
c3
Kohlenwasserstoffe | 68606-26-8 PNEC 8 H9y Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Kohlenwasserstoffe | 68606-26-8 PNEC 39 MYy, Wasserorganismen| Klaranlage (STP) |kurzzeitig (einmalig)
c3
Kohlenwasserstoffe | 68606-26-8 PNEC 1,36 M9/iq |Wasserorganismen | StiRwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
c3
Kohlenwasserstoffe | 68606-26-8 PNEC 0,136 M9/, gy |Wasserorganismen| Meeressediment |kurzzeitig (einmalig)
c3
Kohlenwasserstoffe | 68606-26-8 PNEC 0,225 M9/, |terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
a3 nismen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.
Individuelle SchutzmaBnahmen (persdnliche Schutzausristung)
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hautschutz
- Handschutz
Schutzhandschuhe tragen.
- Art des Materials
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IIR: Butylkautschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk
- Materialstarke >0.11 mm

- Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
>240 Minuten (Permeationslevel: 5)
- Sonstige Schutzmalinahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-
fohlen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz
Typ: AX (Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende organische Verbindungen, Kennfarbe: Braun).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand gasformig (verflussigt)
Farbe nicht bestimmt
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt

Entzindbarkeit entzindbares Gas gemal GHS-Kriterien
Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht bestimmt

Zindtemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert nicht anwendbar (gasférmig)
Kinematische Viskositat nicht relevant

Loslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log- keine Information verfigbar
Wert)
Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte nicht relevant (gasférmig)
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Partikeleigenschaften nicht relevant (gasférmig)
9.2 Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T2 (maximal zulassige Oberfldchentemperatur der Betriebsmit-
tel: 300°C)

10.1 Reaktivitat

Bezliglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien". Das
Gemisch enthalt reaktive(n) Stoff(e). Gas unter Druck. Entziindungsgefahr.

Bei Erwarmunag:
Explosionsgefahr, Gas unter Druck, Gefahr des Berstens des Behalters

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Maédglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht rau-
chen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und
Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
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Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

12.1 Toxizitat

Gemal 1272/2008/EG: Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefahrdend
(Deutschland)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verflgbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verflgbar.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Flr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet
werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackun-
gen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID/ADN UN 2037
IMDG-Code UN 2037

Deutschland: de Seite: 8/ 13



Sicherheitsdatenblatt

) gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
==

Nummer der Fassung: GHS 2.0

UN 2037 Fuel Cell HP

Ersetzt Fassung vom: 07.03.2026 (GHS 1)

Uberarbeitet am: 12.03.2026

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Ordnungsgemal3e UN-Versandbezeichnung

ADR/RID/ADN GEFASSE, KLEIN, MIT GAS

IMDG-Code RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS

Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN 2

IMDG-Code 2.1

Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemal den Gefahrgut-
vorschriften

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.

Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafR IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut befdrdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf Stra3e, Schiene oder BinnenwasserstraRen (ADR/RID/ADN)

- Zusatzliche Angaben

Klassifizierungscode 5F

Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) 191, 303, 327, 344
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L
Beférderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) D

Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusétzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -

Gefahrzettel 2.1

Sondervorschriften (SV) 191, 277, 303, 327, 344, 959
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L

EmS F-D, S-U

Staukategorie (stowage category) B

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben
Nicht anwendbar.
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15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaf REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)
Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung
Propan entztndbar / selbstentzindlich (pyro- R40 40
phor)
Kohlenwasserstoffe C3 entziindbar / selbstentztindlich (pyro- R40 40
phor)
1-Buten entztndbar / selbstentziindlich (pyro- R40 40
phor)
Propen entztindbar / selbstentztindlich (pyro- R40 40
phor)
Legende
R40 1. Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fur Unterhal-

tungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fir

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fur Festlichkeiten,

- kiinstlichen Schnee und Reif,

- unanstandige Gerausche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntone fir Vergnugungen,

- Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kiinstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und
Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die Verpackung der oben ge-
nannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:

.Nur fur gewerbliche Anwender”.

3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2)
genannten Aerosolpackungen.

4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgefuhr-
ten Anforderungen entsprechen.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandeteil ist gelistet

Decopaint-Richtlinie

VOC-Gehalt 100 %

Richtlinie tiber Industriemissionen (IE-Richtlinie)

VOC-Gehalt 100 %

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten (RoHS)

kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandeteil ist gelistet

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

UN 2037 Fuel Cell HP

Nummer der Fassung: GHS 2.0
Ersetzt Fassung vom: 07.03.2026 (GHS 1)

Uberarbeitet am: 12.03.2026

kein Bestandteil ist gelistet
Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

1 schwach wassergefahrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer

Stoffgruppe

Klasse

Konz.
tration

Massenstrom Massenkonzen-

Hinweis

5.25

organische Stoffe

>25 Gew.-% 0,5 k97, 50 M9/

3)

Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt
nicht Gberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK)

Nationale Verzeichnisse

2 A (Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge))

Land Verzeichnis Status
EU REACH Reg. alle Bestandeteile sind gelistet
us TSCA alle Bestandeteile sind gelistet (ACTIVE)
Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

TSCA

Toxic Substance Control Act

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt

Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsrele-
vant
2.2 . - Sicherheitshinweise: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 _ Beschreibung des Gemischs: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
14.1 ICAO-TL: ja
UN 2037
14.2 ICAO-TI: ja
Receptacles, small, containing gas
14.3 ICAO-TL: ja
2.1
14.7 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO- | Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO- ja
IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben:
Nicht anwendbar.
14.7 Gefahrzettel: ja
2.1
14.7 ) Gefahrzettel: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

UN 2037 Fuel Cell HP

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 12.03.2026

Ersetzt Fassung vom: 07.03.2026 (GHS 1)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsrele-
vant
14.7 Sondervorschriften (SV): ja
A145, A167
14.7 Freigestellte Mengen (EQ): ja
EO
14.7 Begrenzte Mengen (LQ): ja
1 kg
16 _ Abkilrzungen und Akronyme: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
Abkiirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-

on intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter
auf Binnenwasserstraf3en)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRRe)

ADR/RID/ADN Ubereinkommen ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der StraRe/Schiene/Binnen-
wasserstralBe (ADR/RID/ADN)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefdhrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung)
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Flam. Gas Entzindbares Gas
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher

GuUter mit Seeschiffen)

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
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OK

Nummer der Fassung: GHS 2.0

Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

UN 2037 Fuel Cell HP

Ersetzt Fassung vom: 07.03.2026 (GHS 1)

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
rungs-Code
Kzw Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
Press. Gas Gas unter Druck
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
SMW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
\'ela Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Guter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstralen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
fur die Befoérderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren
Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemi-

sches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbe-
standteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H220

Extrem entziindbares Gas.

H280

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschliel3-
lich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.

Deutschland: de

Seite: 13/ 13

Uberarbeitet am: 12.03.2026




	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)


	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen
	Verwendungen, von denen abgeraten wird

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	Notfallinformationsdienst


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	
	


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

	
	- Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	- Lagertemperatur

	- Geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	

	
	
	


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Materialstärke
	- Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	Löslichkeit(en)
	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Temperaturklasse (EU gem. ATEX)



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	Bei Erwärmung:

	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code

	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Decopaint-Richtlinie
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industriemissionen (IE-Richtlinie)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse

	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	Haftungsausschluss



 
     
         
             4.2.1
             
                 CHEMDOX phrase catalogue
                 CHEMDOX
                 296
                 2025-11-27
            
             
                 de
                 
                     Deutsch
                
            
             
                 DE
                 
                     Deutschland
                
            
             CHEMDOX 2025.11.4
             2026-03-12
             
                 OK_SDS_UN_2037_Fuel_Cell_HP_DE_de.pdf
            
             EDASXChem
        
         
             2026-03-07
             2026-03-12
             GHS 2.0
             GHS EU
             
                 UN 2037 Fuel Cell HP
            
             
             
                 
                     
                         Gaspatrone
                    
                
            
             
                 
                     nicht für Produkte verwenden, die für Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind
                
                 
                     nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden
                
            
             
                 OK Befestigung GmbH & Co. KG
                 
                     Liesentorweg 19a
                     de-47802
                     Krefeld
                     Deutschland
                
                 +49-(0)2151-953639
            
             
                 +49-(0)2151-953639
                 
                     diese Nummer ist nur während folgender Dienstzeiten verfügbar
                
                 
                     Mo-Fr 09:00 bis 17:00
                
            
             TID 004510 SDS-0001
        
         
             
                 
                     
                         Liquef. Gas
                         
                             280
                             Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
                        
                    
                     
                
            
             
                 
                     
                         GHS04
                    
                     
                         GHS02
                    
                     
                         DGR
                         Gefahr
                    
                     
                         280
                         Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
                    
                     
                         220
                         Extrem entzündbares Gas.
                    
                     
                         410+403
                         Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
                    
                     
                         210
                         Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
                    
                     
                         381
                         Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
                    
                
            
             
                 
                     enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Propen
                         115-07-1
                         601-011-00-9
                         204-062-1
                         Propen
                    
                     
                         
                             
 Liquef. Gas
 
     280
     Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         50
                         ge
                         25
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         1-Buten
                         106-98-9
                         601-012-00-4
                         203-449-2
                         1-Buten
                    
                     
                         
                             
 Liquef. Gas
 
     280
     Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

                            
                        
                    
                     
                         le
                         50
                         ge
                         25
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Kohlenwasserstoffe C3
                         68606-26-8
                         649-094-00-0
                         271-735-4
                         01-2119521732-46-xxxx
                         Kohlenwasserstoffe C3
                    
                     
                         
                             
 Liquef. Gas
 
     280
     Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         10
                         ge
                         0
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Propan
                         74-98-6
                         601-003-00-5
                         200-827-9
                         01-2119486944-21-xxxx
                         Propan
                         Propan
                    
                     
                         
                             
 Liquef. Gas
 
     280
     Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         25
                         ge
                         10
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         true
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
            
        
         
             
                 
                     Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen
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